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Ausgangslage

Die Bibliothek am Guisanp ietz (BiG) ist Leitbibliothek der zentra ten und dezentralen Bundesverwal-
tung sowie der Schweizer Armee. Gemäss BiGV (Art. 3 und 4) ist die Beschaffung und Bereitstellung
von FachËnformation für die Mitarbeitenden der Bundesverwaltung einer ihrer zentralen DienstËeistun.
gen und gehört zum Tagesgeschäft Die BiG bestellt für den eigenen Bestand wie auch für diverse
Ämter/Amtsste ibn mit Leistungsvereinbarung periodisch erscheinenda Publikationen, sog. Periodika
bei HerausgeberrVVerlagen direkt oder aber auch über Agenturen. Schweizer Tages- und Wochenzei-
tungen werden ausschliesslich Bt:ler die jeweiligen Herausgeber (Medienhäu ser) bezogen. Grosse
Einsparungen durch Rabatte auf Mehrfachatx:>nnemerlte und erleËchterter Zugang zu Onlinezugängen
bei Print&Online-Produkten sind die Vorteile.

A. Gemeinsame einleitende Bestimmungen

1 Vertragsgegenstand
Der vorliegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betreffend die Erbän-
gung von Dienstleistungen in der Beschaffung der NZZ-PRXlukte. Hierfür zieht die Vergabeste lie die
Auftragnehmeün aIs Herausgeberin bei.

2 Vertragsbe$tandtelle
In{egäerende Bestandteile des vorliegenden Vertrages sind in nachstehender Rangfolge:

a) die voriiegende Vertragsurkunde, inkl. allfälliger Nachträge dazu

b) die Bestellungen/At>rufe durch die Bedarfsstel le

c) das Dokument ,Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bundes für DienstteistungsauG
träge", (Ausgabe September 2016. Stand Januar 2021), im Fo:gender1: .AGB":
h&ps://www,beschaffung .admin.cM>pUde/home/auftraeqe-bund/agb.htrrll

d) die OffeNe der AuRragnehmeän vom 28.05.2021 und 08.06.202 1

im Falle von Widersprüchen zwischen einzelnen Vertragsbestandteilen gilt die vorstehenc! genannte
Rangfolge. Bei Widersprüchen zwischen Dokumenten innerhalb derselben Hierarchiestufe gehen jan-
gere Bestimmungen den älteren Bestimmungen vor.

Das Angebot der Auftragnehmerin darf die anderen Vertragsbestandteile nicht modifizieren, sondern
dient nur der Konkretisierung von Punkten, welche in den anderen Vertragsbestandteilen nicht hËnrei-
chend geregelt sind.

Die Vertragsparteien bestätigen mR der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages, dass sie im Be-
sike der bereits bestehenden, ok>genannten Vertragsbestandteile sind und diese auch in der gerlann-
ten Rangfolge anerkennen.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auftragnehmedn sind wegbedungen.

3 Kontaktpersonen 1 Einsatz von Mttart>eHenden
Die eIngesetzten Mitarbeitenden und zuständigen Kontaktpersonen (single point of contact, SPOC)
bei der Auftragnehmeän:

/ Vorname des MitarbeItenden : Funktion
Leiter 828 Marketina

ger B2BSenior Proiect
Aullldgnehmerin



Auf Seiten der Auftragnehmeän liegt die Gesamtverantworturl9 bei:

Kontaktperson (und deren Stellvertretung) bei der Bedarfssteile
Name / Vorname d&Ma 13eM Funktion

a
Fal mt

Kontaktp8rx>nen uit8ns Bedarfsstelle

B. Erbringung von Dierstbl$tungen

4 Lnbtungen der Auftragnehmerin
Die Auftragnehmeän erbringt in Kenntnis des Vertragszweck$ die folgenden Dienstleistungen:

GmndauMag
Sofortige Lieferungen der Jahresabannemente für die NZZ (Print & Digital, Digital Plus), NZZ am
Sonntag (Print & Digital, Digital Plus), NZZ+3eschËclüe und NZZ Folio nach Erscheinen. Stand
9.9.2021 : 60 Exemplare NZZ (Print & Digital), 6 Exemplare NZZ (Digital Plus), 10 Exemplare NZZ am
Sonntag (Print & Digital), 5 Exernplare NZZ am Sonntag (Digital Plus), 1 Exemplar NZZ Geschichte, 1
Exemplar NZZ Folio.

Optionale Leistungen

Zusätzliche Lieferungen der im Grundauftrag genannten Titel, falls der Bedarf in der BundesverwaF
tung steigt, oder in Zukunft neue Titel (Produkte) durch die Auftragnehrneän aIs Herausgeberin auf
den Markt gebracht werden bzw. weitere NZZ-Titel.

Die optianalen Leistungen IUft die Bedarfsstelle nach Bedarf aufgrund eigener freier Entscheidung
nach Inhalt und Umfang ab. Die Auftragnehmerin hat keinen Anspruch darauf, dass die optionalen
Leistungen teilweise oder 9esamthaft abgerufen werden. Aus dem allfälligen Verzicht auf den Bezug
opüonaler Leistungen schuldet die Vergabeste IIe der AuRragnehmerin keinedei Entschädigungsleis-
hIngen oder Leistungen irgendwelcher Art

5 MHwi&ungsoWegenbetten der Bedarfsstelle
Die Bedarfsstelle hat die folgenden, abschliessenden Mitwirkungsobliegenheiten:

Die Bedarfsstelle gibt der Auftragnehmerin rechtzeitig alle für die Vertragserfüllung erforderlichen Vor-
gaben bekannt.

Bestellungen mit Titel und Encheinungsweise (Print & Digital, Digital Plus), Anzahl Ex. Ueferadresse,
Rechnungsadresse, Sammelkundennummer (bishern jiese Numrner kann ändern) und Ra-
batt2ngat>e, sofern der Artikel rabattberechtig ist

Sind weitere Mitwirkungsobliegenheiten seitens der Bedarfs stelle notwendig, werden sie zu ihrer Gel-
tigkeit abschiiessend im gegenseitigen Einverständnis in einem Nachtrag zu dieser Vertragsurkunde
vereinbart

c. Gemeinsame SChltBSbe$timrnungen

6 Erfüllungsod
Erftlliungsod für alle adrrlinistrativen Belange ist die nachstehend genannte Adresse der Bedarfsstelle:

Bibliothek am Guisanplatz (BiG)
Papiennühlestrasse 21 a
3003 Bern

Als weitere Erfüllungsorte gelten sämtliche ZusteiIadressen der Bundesverwaltung innerhalb der
Schweiz für den Versand der Abonnement&



7 Tennirte

Die nachstehend genannten Termine sind verbindlich und ohne weiteres verzugsbegründend:

NZZ (Print & Digital, Digital Plus}: täglich von Montag bis und mit Samstag

NZZ am Sonntag (Print & Digital, Digital Plus): 1x wöchentlich (am Sonntag)
NZZ-Geschichte: 6x jährlich (Februar, April, Mai, Juli, September, Dezember)

NZZ Foiio: 6x jährlich (Januar, März, Mai, Juli, September, Novemt©r)

8 Vergütung
Die Auftragaehmerin erbringt die Leistungen gemäss Offerte (Bruttopreise abzüglich vereinbarter Ra-
baR) mit max. Begrenzung der Vergütung (Kosten<:lach):
Verqütunq; für die LeË$tun€1en im (?rr,indauRraf;:

8 81':8 gg,11'=,3',i=.„......”
• Jahresabonnernent NZZaS Print & DigItal ä

(Netto, jeweiIË & Rabatt zum Einzelabo-Preis von CHF 297.00)
8

Er(8:#!ii?ë7flsM:::=;ZW 79lt;:pJE?:aMgPä
Rabatt zum Einzel-
zentral via einem Ad-

rrlin-Konto’

9

::5::?,T::ËW :,=,fia: 9:1).',1;.imIHI:;#2,1SEIL;,T,=gf:.Ei,335
rrlirt-Konto'

8 Nutzung der Multitlzenz-Abos, zusätzlich a Rabatte

*Die einzelnen Nutzer in einem Geschäftskunden-Abo werden von einem Administrator-Accoun€ ver-
waltet. Der Admin gilt als An$prechpersön für die Nutzer und hat selbst keinen Zugang zu deIn
Abonnement. Die Bedarfs stelle kann sich selbst als Admin jedoch mit einer anderen E-Mail-Adresse
zu einer Lizenz aus dem Kontingent einladen.

Maximal® Kostendach für den Grundauftrag:
CHF 282’926.85 exkl. MwSt. {CHF 290'0C)o inkl. 2,5% MwSt.)

yeHtütung für Optlonaie Leistungen:
CHF 5CF{)00.– exkl. MwSt. (CHF 51'258 inkl. MwSt.}

Ge$amtko$tendach [GIundauftrag und Option]:
CHF 332’926.85 exki. MwSt. {CHF 341'250 inkl. MwSt,)

Für die MWST hat die Auftragnehmeän den zum Zeitpunkt der LeIstungserbringung massgebliche
Satz anzuwenden und auszuweisen

Die Auftragnehmerin erstellt für Abonnentente eine detaillierte Jahresrechnung. Zahlungen werden
unter der Voraussetzung der Genehmigung der Rechnung durch die Bedarfsstelle geleistet. Die Ge-
nehrntgun9 der BedadssteIËe hat dabei inneä 60 Tagen seit Erhalt der Rechnung zu erfolgen, sofern
die Bedarfssteile keine VoünhaRe gegen die Rechnung anbängt. Allfällige Vorbehalte sind der Auf-
tragnehmeßn ebenfalls inneR 60 Arbe}tstagen seit Erhalt des Rappoäs schriftlich rnitzuteilen



9 Anpassungen an die Teu mIng

Die Vertragspaäeëen können die Anpassung der festgesetzten Preise an die Teuerung beantragen,
sofern sich der Landesindex der Konsumentenprei se seit der letzten Anpassung um mindestens 5%
verändert hat cxJer die Material- und/oder Lohnkosten nachweisbar um mindestens 5% steigen oder
fallen

Teuerungsanträge werden höchstens im Verhältnis zum Lohnkostenantei l ausgeglichen. Der Lohnkos
tenanteil beträgff]Basis ist der Landesindex der Konsumentenpreise. Stand Dezember 201 5, 97.3
Punkte (Basis DeMlber 2010 = 100 Punkte).

Die Vertragsparteien beantragen eine allfällige Anpassung der Preise an die Teuerung sehNelich. Dies
kann grundsätzlich höchstens einmal jährlich geschehen, erstrnals per 01.01 .2023 und muss 1 Mo-
nate im Voraus beantragt werden.

Sämtliche Preisänderungen, auch Anpassungen an die Teuerung, bedürfen zu ihrem Zustandekom-
men der schriftlichen Vereinbarung

10 Rechnungstellung /Zahlungs&dingungen und elan
Die Auftragnehmeän faktuHert der Vergabestetle ihre Leistungen mIttels elektronischer Rechnung im
PDF-Format (E-Rechnung).
Informationen der Bundesverwaltung zur E-Rechnung sind auf folgender Webseite verfügbar:
http://www.e-rechnung.admin.ch/index.php

Die Auftragnehmedn stellt einmal im Jahr far das darauffolgende Jahr (Ende November) eine Rech-
nung für sämtliche laufenden Atnnnemente. Sie legt der Rechnung eine Auflistung der Abonnemente
im PDF-Format M. Die Rechnung wird jeweils an folgende E-Mail Adresse zeitschriften@qs-vbs,ad-
min.ch versendet. Die Vergabestelle leistet die Zahlung, nach überprüfung und Verarbeitung der
Rechnung sposten im BibIËottrekssystem. Die Rechnung muss folgende Angaben aufweisen:

Auflistung der Abonnemente nach Auftragsnummer und Empfänger (Lieferadresse)
Tite} und Erscheinung sweise (Print & Digital, Digital Plus)
Laufzeit der Abonnentente (1.1_-31.12.2€>xx)
Anzahl der Abonnemente
Rabatt
Preis

Sammelkundennr. (bisher ndie Nummer kann geändert werden)
Rekapäulation: Total aller Abonnemente. Total aller Gutschriften, Total aller Unterbrechungen,
Total aller Reisenach sendungen und weitere

Die Auftragnehmeän stellt nach Genehmigung sämtlicher Rapporte/des SchlussrapFxxts/du Schluss-
berichts Rechnung.

Die Angaben (z.B. Bestellnummer}, welche die E-Rechnung enthalten wird, folgend später.

Die Rechnungsanschrift lautet:

Bibliothek am Guisanplatz
Fachbereich Printmedien
PapiermQhlestrasse 21 a
3003 Bern

11 Sozialversictnrungen
Die aufgrund des vorliegenden Vertrages zu erbringenden Tätigkeiten / Leistungen gelten sozialversi-
cherungsrechtlich als selbständige Erwerbstätigkeit. Die Auftragnehmeän ist somit selbst besorgt, die
Beiträge für sich und ihre Mitarbeitenden mit ihrer AHV-Ausgleichskasse abzurechnen. Die Vergabe
stelle schuldet der Auftragnehmerin und deren Mitarbeitenden somit keIne SozialversicherungsbeF
träge (AtIV. IV, EQ, ALV, usw.) oder anderweitige Entschädigungsleistungen, wie namentlich bei Fe-
den, Krankheit, Unfall, Invalidität oder Tod.



Sollte die AHV-Ausgleichskasse diesen Vertrag entgegen den Erwartungen in einem späteren Zeit-
punkt als uns8lbständig8 Erwerbstätigkeit qualifizieren und Sozialversictlerungsbeiträge bei der
Vergabestelle einfordern, verpflichtet sich die Auftragnehmerin diese der Vergabestelle nachträglich
gegen Rechnungsstellung innen 30 Tagen zu ersetzen.

12 Konven6onal8bafen

Verletzt die Auftra9nehmerin Arbeits$chutzbe stimmungen, Arbeitsbedingungen und Lohngleichheit
von Frau und Mann (Ziff. 6 AGB), Termine (Ziff. 8 AGB) oder Geheimhaltungspflichten (Ziff. 12 AbB),
schuldet sie eine Konventionalstrafe gemäss der entsprechenden Ziff. der AGB.

13 Besondere Vereinbarungen
keine

13.1 Selbstdeklaration

Die Auftragnehmerin bestätigt mittels Selbstdeklarationsformular der Beschaffungskonferenz des Bun-
des (BKB) die Einhaltung der anwendbaren Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen und
der Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf Lohngleichheit (Art. 12 Bö8, SR 172.056.1 ;
Art. 4 VOB, SR 172.056.11)

13.2 Integritätsklausel

PZ: :: 2Ti?ESgIF;Tdva?sPiiEbt;$no:i;eieaäi:!o;:SLEd::gyfosdn&ha=SEfeuL:i:Teei!:;gb:?;rlK;dT;En-

ËËl!!J3ji!!==JEEhE? gEs:tigIFJ?bB51PlediFa;Es:gET==1:=nEejg:rBb
Die Auftragnehmerin nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritätsklau seI in der Regel
zu einer Auflösung des Vertrages aus wichtigen Gründen durch die Vergabe stelle führt.

13,3 Offenle9un9spflicht

Die Auftragnehmerin hat zur Kenntnis genomrnen, dass die Vergabgstel Ie auf Gesuch hin Dritten Zu-
gang zu diesem Vertrag und alifälligen Nachträgen oder Anhängen zu gewähren hat, wenn die Vorga-
ben des öffentlichkeitsgesetzes (BGÖ) erfüllt sind. Die Vergabeste tIe konsultiert in der Regel die Auf-
ragnehmerin. wenn es die Gewährung des Zugangs in Betracht zieht und gibt ihr Gelegenheit zur Stel-
lungnahme innert zehn Tagen. Die Vergabestelle informiert die Auftragnehmerin über ihren Entscheid
zum Zugangsgesuch (Artikel 1 1 BGÖ). Wenn die Vergabestelle gegen den Willen der Auftragnehmb
riß Dritten den Zugang zum Vertrag ganz oder teilweise zu gewähren hat, kann die Auftragnehmerin
innert 20 Tagen nach Empfang des Entscheids der Vergabestel Ie dem Eidgenössischen Datenschutz-
und öffentlichkeitsbeauftragten schriftlich einen Schlichtungsantrag stellen (Artikel 13 BGÖ).

13.4 EskalatIon$verfahren

Im Falle von UneinËgkeiten erfolgt die Bereinigung gemäss dem nachstehenden Eskalationsverfahren.
Eskalationsstufen auf Seiten der Vergabestelle:
Ë$kalationsstufe
i

Beteijjgte
Fach b–erëid1

1
i
5

: $4r_dd_iärl_Ig
+c 1: 1 gililtt=eË:agJisanplab -- –-
Stv. Generalsekretär VBS, Chef Ressourcen VBS



Eskalalionsstufen seitens Verg8bestelle

Eskalationsstufen auf Seiten der AuRragnehmerin:
E$katatianssttrfe
i
1

\n seitensss

Betoili
Leiter B2©ËliM
Leiter Marketing und

Das Eskalabor6verfahrert hat keinen Einfluss auf die geltende UnterschöRenregelurlg. Sobald eine
Einigung erzielt werden konnte, bt für allfällige Vertragsanpassunger1 oder rechtsverbindliche Ver-
tragsau$1egungen inneR nützlicher Frist die Zustimmung der jeweils zeichnungsberechtigten Personen
einzuholen

Sollte binnen 30 Tage innerhalb einer Stufe keine Einigung erzielt werden können, so ist jede Partei
berechtigt, die Meinungsdifferenz der nächsthöherer! Ebene - bzw. nach dem EneËhen der höchsten
Ebene, dem zuständigen Gericht . schäftlich zu unterbreiten. Dabei sind mindestens zu nennen: Inhalt
der Meinungsverschiedenheit, Ursache aus Sicht der betreffenden Partei, Auswirkungen auf das
Preis. und Leistungsverhältnis, Lösungsvorschlag bzw. -ansätze.

Die Parteien wenden dieses Instrument nach Treu und Glauben mit dem gemeinsarnen Ziel der ein-
vemehmlchen Bereinigung von Meinungsdifferenzen an. Jede Partei trägt dabei ihren eigenen Auf-
wand

Das E$kalaüonsverfahren rnuss nicht durchlaufen werden, sofern es offensichtlich sinnlos ba/. zweck-
los ist (namentlich Konkursfall der Auftragnehmerin, Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien tief
erschQRed etc.).

14 Keire einfache Gesellschaft
Die Parteien bilden in keinem Fall eine einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. des Schweizeri-
sehen ObligationenrecFItes (SR 220).

15 Anwendbar% Recht/Gerichtsstand
Auf Streitigkeiten aus diesem Vertragsverträltni$ ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar
unter Ausschluss des Kollisionsrechts.

Ausschlie$slicher Gerichtsstand ist Bern, Schweiz.

16 Inkrafttretnn / Ver8agsdauer /Verüaqsänderungen
Der vorliegende Vertrag tritt per 01.01.2022 in Kraft.
Er dauert bis: 31.12.2026

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie dessen Aufhebung bedürfen der Schrtftform. Dies
gIlt auch für die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbehakes.

17 Kündigung dw Vertragsverhältnisses
Die Vertragsparteien können das vorliegende Vertragsverhältnis jederzeit mittels schriftlicher Kündi-
gung kündigen.
Die Kündigungsfrist beträgt 90 Tage. Bei $chw8rwiegender Vertragsvedetzung einer Partei kann die
andere Vertragspartei das VertragsvertIältnis fristlos kündigen. Schadenersatzansprüche bleiben vor-
behalten. Auf Verlangen der Vergabestetle stellt die Auftragnehmerin ihre Leistungen umgehend ein.

Kündigung der Abonnemente

Die Abonnemente bei der NZZ werden auf Ende Laufzeit gekündigt (Dezember). Die BiG ertlält im
Herbst automatisch eine Atx>nnementsiiste von der NZZ zugeschickt und muss festlegen, welche
Abonnemente für das kommende KaËenderjahr gewünscht sind.



18 Aushrtigung / UnterzeIchnung
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhält ein unterzeich-
nete$ Exemplar.

Für die BeschaffungssteHe

Bundesamt für Bauten und Logistik

Bern, den 48.42. 2#24

Vizedi rektor l/ Warengruppen leiter WGPub

Unterschrift :

Für die Bedarfs stelle

GS-VB$

Bern, den 3 O .tt. BeI f
= General$ekretar VBS

Unterschrift:

H•Hl• Chef BiG

Für die Auftragnehmedn

Neue Zürcher Zeitung AG

den /q2',74. lola
Leiter B2B Marketing Senior Projekt Manager 828



19 AGB Dlers8ebtungen

0 IICh$ 9118fISChIF t -46 +Fa31+ e 1{liRtT
L ar.fu:erJ lion tut sie
(ur f +Jefal !tu'e S-n/ie, 3

CÜf i +3+1 t : rtf

Allgemeine Gesehäft5bedIngungen ( AGB)
des Bundes für Dienstleistungsaufträge

1.
1.1

Geltungsbereich

DIe vodiegende II allgemein%! Gescträftsbe<$ngungen (AGB) regeln Alnchlu96, Inhalt und
A!>wlckJung von Verträgen über DËeristlei$tunger!, insbesatdere in den Bereichen Beta-
tung, Planung, Untersti3tzung und Schuhng {ausgenommen Baudënstlei8lungen).
Wer der Auftr8gget>eda eh Angetxy! einreËdlt {AliRr8gnehrnet#1}, akzeptiert dalait vodie-
gencIe AGB, D}e PaHeier! können AjywBichungen 8€hrtRI ieh kIt VeRlag vereinbaren, soweit
sie sachlich gereehlfuügt $#tcl,

1.2

2a

2.4
22
23

2.4

Angebot
Das Angel>at wird gesti}tzl 814 die afTertantag€ der Aufllagge!}erin usteIL
DIe AuRragnehmerin weht im Angebot die Mehrwertsteuer separat aus_
Das Angebot einschües$1ich alITagbe Prä3errta$arIen edulgt unentgeltlich, sofern in der
©fTertanfTBge nichts AncleIns verrnertü ist.
Das Angebot iM während du in der QfferËanfrage genannten Frißt verbindIIch. FebR eine
entspredlende Angabe, so gilt eine Frist van sechs Monaten ab Ofhttehlgan$,

3.
3.1

Ausführung
Die AuRIBgnelImean verIBlchtBt sich 813 Spazialtsün zli eËRef SQrBHfB$enl getreuen und
sactlkulx§Ëgen VertragsBfn ltung, Sie g&raaBe& dass alb erbrachten LeisËiIRgBn den ver-
tragHclreß BetJinguruen und 5peziSkationea $ow$e den ge$e€=1i€tren Vorgaben entsprb
chen
Die Auttr8gnehmerin infannërt die Auf+nagel>erin regelmässig über den Fortschritt tIer
ArbeIten und zeigt ihr sohn schriftlich alle Umstände an, welche die vertrng3gernäwe Er-
fügung beeinträchtigen oder gefälvtlen,
Der AuRr2ggebertn stetyjBöerzeq ein KonBob und AuäquaftsrecId über age Teä}e des AuF
trag 8 zu
Ohne scttßFtüche Vblinsacht istdie Ä1ifüagnehrn9rä\zurVerlletung derAuftmggeberbl nicht
emääctrtigË sie darf die Auftrwgeber#1 gegenüber Ddtinn nicht verpfllctrten_

3.2

3.3

3.4

4. f#rsütz van Mitar!>eitenden

4-1 Die Auftlagnehlnedn setzt nur sorgfältig ausgewählte und gut ausgebildete MttarbeRende
ein, die über cln erfanfertchen Bewillgurtgen verfügen. Sie ersetzt auf Ver+angen dw AuF
tr8ggeberin inneR nützlicher Frist Mäaäieitende, wIehe nicht ablet die erbnletlichen Fach
kenntnisse verfügen oder sonst wie db Vertragserfüllung beeinträchtigen oder gefähßlen_
Die ÄuftragßehmeHn &!uscht die eingesetzten Mttart>eüend€n nur trItt s€hHftIiclrer Zuätirrb
rtlung der A&lftragg€b€ßn aus.

4.2

581

5-1

Beizug Dritter

Die Aufk3gnetrmuin darf für die Ert>ringulg tFtrer Leistungen DrtttB {z B_ Zulieferanbn,
Subun{wn8hrrler, Substttubn) nur mit vorgängiger schrtft§üter Zugtimmuru der Auftrag-
gd>cda be@ten. Sie bleibt für die vertrag$gerrrä3 se Ldslung9erbäruung durch die bei-
gezogenen Dritten veraß:wortli€h.



5.2 Die Auf&a9net3ßteän übelbin<let beigez<Benen Dritten die PfRchtea aus den ZtKern 4 {Eirb
satz vor1 &!Rzrrt>eRead€n}, 6 {Arbeit38chutzbe$ürnmurigen, Art>Büsbec§ngurrgen und Lolrrb
gleichheit von Frau und Mann), 12 {Getteimh8Rwrg} und 13 {Datenschutz und Daten sb
chatteR}

6. Arbeits3chut7t>€$ümmungen, Arbeitsbedingungen, Lo+ingl€ichheK und aRtWett-
recht

6_ 1 Für tSe kn Rahmen der Verträg$erf&litung h der Sdrweü alerbäRgenden Lebtynger! hat
die Auftragnehmerin db am Ort der Leistung #i8s$gdäichen Art>eR33d\utzt3e$bnynungen
und Art3e+b!}e€Bngußgen, db Me+c1e- und 8ewË§igungspfßct\ten nach dem Bunde8g€setz
vom 17. Juni aDS gegen Scltw&r7art>eR {BGSA}1 sowie db Besümnlungen über die
Gkichbehandklllg von Frau und Mary1 in Bezug auf db LattngleictlheË ein, ASs Arbeitsbe-
dingun9eß geBen die Gesamt- Ind Notrn3tarbeRsverträge cx$er, WQ e§€§e fehlen, die tat-
säc}l8&ten art& und ber14§tlb$chen Äüeitsbedingungen.
Für dk im Rahmen der Vertrag8ër&31krng irrt Aus:and zu e?bdngenclen Leigungen bäR die
Außr8gnehn}w&1 die ent§plechend art Be$tirrlrnungen, die ern Ort der Ld§tun9§eüMgIIng
ge}tea, mindestens aber die KernflbereinkornmerI de! IrKem8üonalea Arbeitso+yani$aäon
{ILC>}2 da
Entsendet cf© Au8r8gßehgnerir: A 11>ettnehrr©ßtIe aus deIn Ausland in die $chwek, um die
LeWung au$alftlIIren, so dna dge Bestimmungen des Entsende$e8etze83 vorn 8, Oktober
1999 eiazuh8tten_
Für de im Rat>Fen der Vertr8gl$e?ftll lung in der Sehnreiz al erbängenden Leistungen hält
die Auqra$nah alaHn die 3rn Ort der Lebtußg rna 33gebietnn 8088mmun gen des $chweb
2eäs€}ren Untwe&reettt3 eaI; nanentlictl da$ Bundesgesetz über dell Umu?et&chat:
{US<3}*, das 8yrxlesgesetz über $er+ Sdwk der Gewä8 wr (CSc:hG}$, das Bundesgesetz
akw den Natur- und He}rnat3chutz {NHG}$, das Wd<be§eËz (WaG)' und das Chernikatb
erB©e tz (Chen3GF sowIe die d8r3uf basierenden VeroKlnungeß.
Für Leishingen, db im Rahmen der Vertr8gserftrHung inI Ausbnd ea>ractlt werden, hält die
Auftraga€hrnerh die ara Ort der Leistung gettendeß Umwett8chutzËn$brmnun gen ein, rrlkb
de8tens ßber die für ihre Leistung relevanten YrnweR3bkonlrnen gemäss Anhang 2 \'689.
Die ÄuRragnetvneän ist yerpflictRet, die Anfoßleßingen gernä§§ den Ziffern 6_3 bb 6_5
hiervor verlr8gBch auf ihre Subuntemehrnerin8er! a1 überbinden.
Verletzt die Äufaagnehrneän ader eine ihrer Subunternehglerinnert Pflichten aus der
vorliegenden Ziffer 6, so schuldet die Aaftragnehrnerin eine Konv€ntlor181 strafe, so-
feIn sie nicht bewei8% dass sie kein Verschulden trifft. Diese beträgt je Verletzung 8-
f811 40% der gesamten Vergütung, insgesamt aber höchstens 180’690 Franken. Die
Bezahlung der Kanventianal§&&fe befreit d{e AuRragnehmerin nicht von der Eintrat-
RIng dieser Pflichten .

6.2

6.3

6-4

6-5
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7.

7.1
Vergütung
De AuRrwrnhtnuin erbt&let die Leis&#Ben:
a nach Auf#arxi nIko!:eIer Begrenaing du Vergiltung {Ko$entlach }; oder
b. nl Fe811>reisen.
Oh vettragËct! festgelegte Vergtrturrg gilt 888 Lei8hIngen ab, die zur gehörigen Vertrag3er-
füBung notwetxlig 8ärd_ Durch de VeIBfrtrIng 8bget$eckt sind insbesondere die Kosten für
db Ölnrtngung von Rechten, fix die Dokumentation und Material sowIe alle Spesen, SeIt-
ret8äat8letstrrr©en, alle &rzbtlet8h#wert und andere Ve3ictlerung$kistungen hIr Unfall,
Krankheit, Invalidlät und Todesfall, öffentliche Abgaben (zB. Mehrwertsteuer).
Die Aufl18gnehrrteän stellt R8chnutg gemäss Zahlung8p4arl Sofern ein solcher nicht ver.
eiatari %111le, afalgt die Rechrwng$$telung nad Ertxt3gung aller Leistungen Die Mehr-
weastetm wkl1 h der Radlllung separ8t au$gewte8 nI. M8ngei$ anderer Abrede erin}gt
die Z8t\tung &rrwrtIa&} von 38 Ta©en nach Erhalt der korrekt gestellten Rechnung.
Ffrr Be3chaffungen der zentralen Bundewetwaltung111 ist de Auftr8gnehmnin verpflichtet,
der AuftraggeberVt eine elektronische RecFnung’ 1 zuzu8tellen, sofern der VertragsweR
den Betrag von 511{>t3.- Fr8nken (exkt, MWST) ötnrstebt, DIe AuftraggeEnr#1 bezeichnet
die Zu$elußg3rnöaic;IIke ihn.

72

7.3

7.4

8.
8_ 1

8.2

Verzug
Hätt db Auftragnehmerin fast vereinbarte Teaßine {Ver%gtag§ge3chäfte) nicht ein, so
korRntt &b ohne weiten9 h Verzug, in den übrigen FäIËen dualh Mahnung.
Kornrnt die Auftragnehmeän in Verzug, so schuldet sie eine Konventioßai strafe in
der Höhe von 1%, der Vergütung pro Versl>ätungstag, höchstens aber in der Höhe
von 10% der gesamten Vergütung, sofern sie nicht bewe}st, dass sie kein Verschul-
den trtfft
Dh Bezahlung der Konventional8trafe befreit die Auftragnehnleän nicht von der Ein-
haftung der vertraglichrb Pflichten. Die Konvenüonalströfe wIrd auf einen attfältËgen
Schadenersatz angerechnet

8-3

9.
9.1

Haftung
Ob Parteien haRen hIr 3$e Sdltäden. die $ie der anderen Partei venir$8clien. §otërn së
n}chi bewei$en, dass sk kein Ver$ehülclen trifft Ausge5ehlwsen ist die Ha hIng für ent-
gangenen Gewbw_
Die PaR€ën haften für das Verhalten ihrer Hilf8personen und beigezog€ner Drttter {2. B.
ZuËeferanten, Subunternehmer, Sub$tFtuten) wie fr]riltr eËg€re$,

9-2

16. $ozialverskherungen
Setzi db Aißtr3gnctImet#1 Art>€itnebateänrler! und Art>ettneFimer ein, wnirng}tsb die not-
wea<ligen ÄnmëHußgeß für sich und ihre Müart>eäen<ierr bei den SCä8lversidIertInge!!
vor. SeIt8t&ndigerwart18ach maswt zudem mR EËneictlüng des Angebotes nachweisen,
dass sie efner Ausgleichsk888e 8ageschlowen sind_

II. Schutzrechte

11.1 Db Atrftr&gn€hmertr überträgt der Auftr3ggeinän alle Schutzrectüe {imrnatBrialgüter- und
Lebtr#rgs$chu{zre8Frte 9awb Anwart$ctraR8n auf $eiche) an Artnit$ergebnissen, die irrt
R8hmen der Vertrag$erftIRung cnt9tehn!, Sie verädttet auf die Ausübung nicht übertrag-
b3rer Per3önëchkeR$rechte.

11.2 Alle SctttX:rechte an Allaeüßergebnbsen, die VedrBg&inhalt bBclen und nicht im Rahmen
der Vertragserfüllung entstanden sind {yad>esteheacIe Art>case{gebni§se} vett>biber1 bei
der Auftragnehaerin, Sb erteilt der Auft{aggëberin ein ze+tfict\, räuml}ch und sad\fictt un-
eingeschränkte$, wlköndb8rw Verwenduf\gsrecftt Dlese8 unlfa©t sälrltlctte 8ktLrelen



und zukfrnRb mc3glichen Verwndungsarten, das Recht zur Unterlkenäerung und Abtrb
turB $owë d 83 Recht zur B€art>et&Jag .

11.3 Die AutVagnehmerin gewährle+3tet, dass sie und von iv t>eigen>gene Drttte öbw atb
Rechb vertrgen, um ihre Leisülrrgen vertragsgemäss zu erbringen, Sie verl>8ichtet sieh,
Fotdenlngen Dritter wegen Verletzung von Schutzredüen unverzügtlct; abzuwehren und
8äßrtlictt€ Kosten 6nkhI§jye sat8denersatzH3tungen) zu öbemehmen, wel€:tIe du Auf-
tragg8t>erIn daraus entstehen.

12. GeheinüraRong
12.4 Db Parbkn behanc}eh aBe Tatsachen und In&>rTna6onui vertr@IIteh, die weder ofhnkun-

@ rnch a}$geßein algänglx:h sind und an dawn aufgrund ihrer Natur nach Treu urxi
blaut>en ein GeheimhaRungsintue 9se besteht Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Infc>r-
maëan€n vertratlich zu tnhandefa_ Die Geh€imh8ltung3pfticht l3e3teht schon vor Vertrag b
schluss und dauert nach Beend©ung des Vertr&gsvearäitnls§e8 fort.

12.2 Die G€heirntr3Rung$pftictrt gift nicM fih dk AuRragQebe&1, soweit sie zur VeröFfentlichung
folgender Tatsachen und Infarma6onen verpflichtet ist Name und Adresse der Auftrn8-
nettlneNn. Geg8tBt8r\d und Auftragswelt der Beschaffung, das durchgeführte Verg8bever-
fahren, das Datum dos Vertrags8etHanes und des Vedragsbeginns sowie der Zeitraum
der Au&r3g$,3u$ft-Ihrung. Vorbehalten bklt>en zwingende O#eßl€gungs+>ftichten des
schwekeäschen Rechts (z_B. nach BGÖt2, 86813, VÖB-4}

12.3 Ohne sctvtftliche Eirwi IIigung der Auftr3ggebeän darf die Auftr8gnehrneßn mIt der Tat98-
cheF dass eine Zu$arnmenaünät mit der AuRraggebaän be8tcht oder bestand, nicht wer-
ben und die Auftr3ggebeän auch nicht als Referenz angeben.

12.4 Verletzen die Parteën Pflichten aus der vorliegenden Ziffer 42, so schulden sie eine
Konventional strafe, sofern sie n}chI beweisen, dass sie kein Verschulden trifft
Diese beträgt je Verletzung 9fall IQ% der gesamten Vergütung, Ënsg8 saint aber
höchstens 100’000 Franken. Die Bezahlung der Konventionaistr8fe befreit die Par-
tËËen nicht von der Einhaltung dieser Pflichten.

43. Datenschutz und Datensicherheit

Die Parteien verl#lichten sich, die Be§timrnuIBen der schweizerischen Datenschutzge-
setzgebung einzuhalten und die im R3hnten der Vertrzg38bwickhrng anfallenden Daten
gegen unbefugte Kenntnën8hme Dritter wirksam al schützen.

14. Widerruf und Kündigtxrg
Der AuRrag kann von jeder Partei jederzeit $chäfti ich widen\ifen oder gekünd}gt werden_
Die bb zur Vertr8gs8uBc-ntlng erbrachten Leistungen shd 3bzugetten, Sch8c$enersa ti:an-
sprüche üegen Vertrag$aufk}811ng zur Ußzeit bleiben vorbehaRen. Au§ge$cFlb§sen ist der
Enat:: entg8r\genen GwirIns.

15. Abtretung und Ver}>ßndung
Die AdRragnehmeän darf Ford©ungen gegenüber der Auftr&ggebe&1 ohne deren schrift-
liche Zusürrlmung weder abtreten noch verpfärIdea.

46. Vertragsänderungen, Widersprüche und Teilu IIga ltigkeit

+6.1 Änderungen und Ergäruungen des Vertrages sowie degsen AufheburB bedürfen der
Schrtftform

t6.2 Bei Wüersprüchen unter cten Be9tfmrnungea gilt fo$g6ßci8 Rangfolge: \,'edr3g8uALlrIde.
AGB, Offerlanfrage, Anget>Qi.

16.3 Erweisen sich einze}ne Bestbnnrungea des Vertrages als ungültig oder recht3widlig, so

c SR t523
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wüü dk Grllt8keft des Vertrages d8vm nicht beIIIhR Db betregencle Bes 8nwnung sol h
{5wem Fall duch ehe w#k9ame, wirtschaftlich mögtldrst gleichwertige Be3titrtmung er-
3etzt werden. Glekhu gilt bn Falk einer Vertr3gdtlcke.

1 7+ Anwendtlan 9 Recht und Gerichtsstand

17.1 Auf das Vertragsvertültni$ ist aus&chie8stidI 8€hwekertsches Recht anwendbar, unIer
Au8§chluss des Kollision 8rechts_

17.2
17.3 Handelt es sich lei der Auftrag{Iebeän um eine Einheit der zentralen Bunt$e5wrwaltung

oder eIne Einheit der dezerrträen Bunde§verwaKung ohne Rechtsperünl}chkeil Ist aus
solllin8geber GerictttsstBnd Bern, in den tlbrigen Fällen der Sitz du AiIRr8gg€bertn,

Besch3fflzBskanfetutz des Bundes [BI4:8)
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